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des Wörterbuchs gegeben. Der ,.Oberblidt über die lateinische lexikographische 
Tradition bis zum Ende des 14. Jahrhunderts•, S. 13-44, behandelt die 
späana. Lexikographie, in derea Zusammenhang das Ex-qua-Lexikon steht, 
ergänzt also die älteren Darstellungen von Georg Goetz, aber ersetzt sie nidtt. 
Audt in der Textprobe sind die Parallelen nur für die nädtststehenden spätma. 
Lexika angegeben; vielleimt könnte für die geplante Edition des Vocabularius 
Ex quo erwogen werden, ob nidtt die onomastisdten Teile des Werkes bis zur 
Primärquelle nadtgewiesen werden sollten, also ,.Abram interpretatur pater 
excelsus• (S. 349, z. 200): Hieronymus, Liber interpret. Hehr. nom. De Genesi 
A.; ähnlidt in der Textprobe: ,.Aaron•, ,.Abel•, ,.Abraham•, ,.AbsoJon•, 
,.Adteldemam•, wo die Tradition des Interpretaments meist nidtt eindeutig auf 
Hieronymus oder Isidors Etymologien zurüdtgeht. Die Bestimmung der dem 
Vocabularius Ex quo jeweils entspredlenden oder nädtsten Deutung der Eigen­
namen könnte in der für ein Lexikon unlösbar sdteinenden Quellenfrage viel-
leimt dodt weiterführen. W. Bersdtin. 

Jodten G ö t z e, Die Litterae Elongatae. Ein Beitrag zur Formengesdtidtte und 
Herkunft der mittelalterlidten Urkundensdtrift, Arm. f. Dipl. 11/12 (1965/66) 
1-70. -Die 1964 in Heidelberg als Dissertation angenommene UntersudJung 
konnte die Studie von 0. Kresten (Diplomatisdte Auszeidtnungssdtriften in Spät­
antike und Frühmittelalter, MIOG. 74, vgl. DA. 22, 659 f.) nidtt mehr berüdt­
sidttigen. In einigen Hauptpunkten sei K.resten jedodt zu denselben Ergebnissen 
gekommen wie G. Der Vf. war in der angenehmen Lage, auf die hervorragenden 
Forsdtungen von J. 0. Tjäder über die Ravennater Papyri bauen zu können. Ver­
mutlidt sdton in der römisdten Kaiserkanzlei wurde der Name des Ausstellers 
herausgehoben. Beweise fehlen leider, da uns die überlieferten Fragmente gerade 
hier im Stidt lassen. Aber die Ersdteinung ,.ist uns aus der byzantinisdten Kanzlei 
bekannt• (S.6). Andererseits sind soldie Merkmale audt in Urkunden der provin­
zial-dhnisdten Kanzleien zu· sehen, obwohl 367 Valentinian I. durdt Gesetz die 
Kaiserkursive zum speziellen Merkmal der kaiserlidten Kanzlei erklären ließ. 
Die Provinz-Behörden beamteten indes nidtt streng dieses Gebot; ,.es finden 
sidt nämlich in der 1. Zeile ihrer Urkunden nodt deutliebe Elemente der Kaiser­
kursive, und zwar als auffallend größere Buchstaben•, die aus deren und der 
jüngeren römisdten Kursive eypisdten Buchstaben bestehen. Ein ähnliches Bild 
bieten die Gesta municipalia. ,.In diesen Urkunden-ProtOkollen der lokalen 
Verwaltung finden sieb in älterer römisdter Kursive gesdtriebene Litterae 
elongatae als einleitende Sdtritl:, für die Datierung und allmählieb auch für die 
Ortsangabe• (Vf. zitierte Tjäder, Die nicbtliterarisdten Papyri, S. 122). Darüber­
hinaus zeigen die Gelta-Protokolle am Ende noch einmal eine verlängerte 
Sdtritl:, die Tjäder auf die jüngere römische Kursive zurüdtführt. Aus der 
Sdtritl: des Papyrus Rainer 523 ,leitet J. Malion (Palqraphie romaine S. 118 f.) 
die der merowingisdten Königsurkunden ab. ,.Die Zusammenhänge zwischen 
der merowingisdten Urkundenschritl: und der provinziellen Kanzleisdtritl: liegen 
also deudidt auf der Hand• (S. 5). V~el dunkler aber sei die Herkunft der 
Litterae elongatae, ,.die den merowiagischen Königsurkunden ihr besonderes 
Gepräp pben• (S. 6). Vf. konnte 38 merowingische Original-Urkunden unter­
mchen, von denen die llteste i. J. 625 auspstellt wurde. Der Name des Königs 
"wird in der llegel (in der 1. Zeile) in einer breiteren, schwungvolleren, den 
verlänprten Bumstaben der Beamtenurkunde sehr ähnlidten Sdtritl: psdtrieben, 
während schon der sofort folpnde Titel hx PrtUJConwn in einer Art Ter­
gr6ßerter, doch keinenregt verllagerter Urkundensdtrift• autpftlhrt sei 
(S.19f.). Diese Gestaltung WlU'de biJ zu den letzten Merowinpr·Urkunden 
beibehalten. Anfugs unterscbeiden tich beide Schriftarten der 1. Zeile erbeblieb 




